
7. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz

    Bundesimmissionsschutzgesetz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
    vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Maße der baulichen Nutzung

Kennzeichnung der maßgeblichen
Außenlärmpegel nach DIN 4109 (tags)

Beurteilungspegel 45 dB(A) nachts

ZEICHENERKLÄRUNG (gem. PlanzV90)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

0,4

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß    III

 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

10. Sonstige Planzeichen

Grundflächenzahl (GRZ)

z.B.  Gh. 14,5 Max. zulässige Gebäudehöhe in Meter über Bezugshöhenpunkt

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Offene Bauweise

5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünflächen (privat)

WA

1,2 Geschossflächenzahl (GFZ)

    o

Einfahrtsbereich

Straßenbegrenzungslinie

11. Sonstige Darstellungen

Standortvorschläge für anzupflanzende Bäume

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen vom Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

6. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
    Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des
Naturschutzrechts: Landschaftsschutzgebiet

8. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
  Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

   (§9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

HochwasserrisikogebietHWR

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

45 dB(A)

// - // - // - // - // - //

Baugrenze für aufgehende Gebäude und Gebäudeteile ab der
Erdgeschossebene
Baugrenze für aufgehende Gebäude und Gebäudeteile ab der 2.
Obergeschossebene, soweit sie nicht mit den Baugrenzen für
aufgehende Geschosse ab dem Erdgeschoss zusammenfällt

Grundrissgliederung für Aufenthaltsräume in Wohnungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB, Textliche Festsetzung Nr. 7.4)

Bezugshöhenpunkt zur Tabelle, Höhe der vorhandenen StraßeB.1 

Zweckbestimmung: Entwicklung einer naturnahen Aue

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

vorhandene Gebäude

23

479
64/4

337
Flurstücksgrenzen und Flurstücksnummern

Vermaßungen

Nordpfeil

13,0

Gewässerrandstreifen des Veybachs

Flachdach, Dachneigung als Höchstmaß FD, bis 5°

Umgrenzung von Flächen für halb in das Gelände
abgesenkte Garagenebene
(§ 9 Abs.1 Nr. 4 und 22 BauGB)

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Entwicklung einer
naturnahen Aue

9. Kennzeichnungen

Umgrenzung von Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdeteten Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

LPB V, >70dB (A)

LPB IV, >65 dB (A)
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für einen Bereich zwischen Keltenring,
Nordstraße und Veybach

E N T W U R F

Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Stand: August 2023

Beschluss zur Aufstellung
Dieser Plan ist gemäß § 2 in Verbindung mit § 13a BauGB aufgrund des 
Beschlusses des Ausschusses für Umwelt und Planung vom 21.09.2021 
aufgestellt worden.

Bekanntmachung
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 
____________ortsüblich bekannt gemacht.

Euskirchen, den __________
Der Bürgermeister
i.V.

___________________________________
Wolfgang Honecker (Techn. Beigeordneter)

Beteiligung der Öffentlichkeit
Die Beteiligung der Öffenlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 in  Verbindung mit § 13 BauGB 
wurde in der Zeit vom 02.11.2021 bis einschließlich 30.11.2021 durchgeführt.

Beteiligung der Behörden und  sonstigen 
Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurde gemäß § 4 Abs. 1 i. V. m. § 13 BauGB mit Schreiben vom 02.11.2021  
durchgeführt.

Euskirchen, den __________
Der Bürgermeister
i.V.                                                                                                                  

___________________________________
Wolfgang Honecker (Techn. Beigeordneter)

Beschluss des Entwurfs und Veröffent-
lichung
Dieser Plan wurde aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umwelt und 
Planung gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 13 BauGB in der Zeit vom 
__________ bis __________  im Internet veröffentlicht, sowie im selben 
Zeitraum auch öffentlich ausgelegt.

Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurde gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 13 BauGB  mit Schreiben vom 
______________  durchgeführt.

Euskirchen, den __________
Der Bürgermeister
i.V.

___________________________________
Wolfgang Honecker (Techn. Beigeordneter)

Beschluss als Satzung
Dieser Plan ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB vom Rat der Stadt Euskirchen am 
__________ als Satzung beschlossen worden.

Euskirchen, den __________
Der Bürgermeister

______________________________
Sacha Reichelt

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung mit dem amtlichen Katasternachweis 
übereinstimmt.

Euskirchen, den __________
                                                                   ______________________________

Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der städtebaulichen Planung 
geometrisch eindeutig ist.

Euskirchen, den __________
                                                                   ______________________________

Planung
Entwurfsbearbeitung:
Köln, den __________
                                                                   ______________________________

ausgefertigt:
Euskirchen, den __________
                                                                   ______________________________

Kopie
Dieser Plan stimmt mit dem Original-Bebauungsplan und den darauf 
verzeichneten Vermerken überein.

Euskirchen, den __________
                                                                   ______________________________

Bekanntmachung
Die Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte am  __________.
Der Bebauungsplan tritt am  __________ in Kraft.

Euskirchen, den __________
Der Bürgermeister

______________________________
Sacha Reichelt
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Rechtsgrundlagen in der zum Zeitpunkt des 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom
03.07.2023 (BGBl. I S. 176)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -PlanzV) vom
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022
(GV. NRW. S. 490)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 2018 (GV NRW 2018;
S. 421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. September 2021 (GV.
NRW. S. 1086)
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